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Abstract Die Diskussion um radikale Demokratietheorien bildet einen nicht endenden Pro-

zess des Hinterfragens der etablierten demokratietheoretischen Überlegungen ab. Bei aller

Polemik stellt sich die grundsätzliche Frage, worauf die sehr unterschiedlichen radikalde-

mokratischen Ansätze jeweils abzielen: auf eine Aktualisierung von demokratischer Praxis

wie demokratischer Ideen, einer Neubegründung von Demokratie im Ganzen oder gar einer

ablehnenden Kritik der Demokratie als solcher. Um die Stoßrichtung radikaldemokratischer

Theorien dennoch besser konturieren und dabei von den durch sie kritisierten normativ-

universalistischen Demokratietheorien abgrenzen zu können, wird sowohl die theoretische

wie metatheoretische Ebene betrachtet. Dies wird hier durch eine pointierte Diskussion der

Generierung vonNormativität vorgenommen, um so die bewussten oder unbewusstenGrund-

annahmen der betrachteten demokratietheoretischen Strömungen sichtbar zu machen, die

schließlich auch den Geltungshorizont beider Strömungen bestimmen.

The discussion about radical democracy theories describes a process of critical questioning

of established considerations in democracy theories. Despite all the polemics, the fundamental

question concerns the extent to which radical democracy approaches, themselves very diverse,

aim to actualize democratic practice as well as democratic ideas, to re-establish democracy as

a whole, or even to critique democracy as such in a rejectionist manner. Nevertheless, in order

to better outline the thrust of radical democracy theories and thereby distinguish them from

the normative-universalist theories of democracy that they criticize, we examine them here at

both the theoretical andmetatheoretical levels.Through a pointed discussion of the generating

of normativity, we can conduct a necessary analysis of the conscious or unconscious basic

assumptions of the democracy theoretical currents under consideration, which ultimately

makes the horizon of validity of both currents visible.

I. Problemfeld

Alle wichtigen Begriffe der Politischen Theorie sind umstritten (Buchstein/Jörke

2003: 470). Begriffe wie Demokratie bieten also mehr als bloße Wortbedeutungen;

sie schließen viele einzelne Bedeutungen zusammen, aggregieren sie höher oder
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146 Transformationen des Politischen

zielen auf philosophische Systeme, politische Formationen, geschichtliche Lagen,

religiöse Dogmen etc.1 Werden diese Verallgemeinerungen von Begriffszusam-

menhängen unersetzbar, sind sie zu Grundbegriffen geworden, ohne die keine

politische und keine Sprachgemeinschaft auskommt; zugleich aber bleiben sie

umstritten, weil verschiedene Sprecher ein Deutungsmonopol durchsetzen wollen

(Koselleck 2010: Fn.2, 98). Diese sprachlichen Auseinandersetzungen sind also auf

das Engste mit den tieferliegenden Strukturen gesellschaftlicher Verfasstheit und

dem gesellschaftlichen Wandel verbunden, der sich wiederum in einem Wandel

der Begriffe widerspiegelt. Dies gilt ebenso und vielleicht auch insbesondere für

denDemokratiebegriff. Solche Begriffe sind demnach in erheblichemMaße normativ

aufgeladen (Jörke 2006: 254).Demokratiemuss beschriebenwerden als ein begriffli-

ches Kontinuum, in dem sich der jeweilige, historisch kontingente gesellschaftliche

Zusammenhang mit all seinen Implikationen und dem fortwährenden Wandel

widerspiegelt. Nicht nur Praxen, auch Begriffe spiegeln und formen Gesellschaft.

Bei der radikaldemokratischen Literatur handelt es sich ebenso wie bei norma-

tiv-universalistischen Demokratievorstellungen mitnichten um einen homogenen

Korpus.Nicht nur abweichendeDetails, auch sichwidersprechende Positionen sind

zuverzeichnen.EinenotwendigeBetrachtungderKontroversezwischenRadikalde-

mokraten und Demokratiekritikern wird dabei ebenso wie die (un-)gerechtfertigte

Vereinnahmung von Autor*innen, die sich selbst nicht als Radikaldemokrat*innen

verstehen, durch Autor*innen der radikalen Demokratietheorie diskutiert (Klein

2012: 207). Die prodemokratische Sichtweise2 sieht die moderne Demokratie als

diejenige Gesellschaftsform an, welche die Kontingenz ihrer politischen Macht-

diskurse anders als andere Gesellschaftsformen nicht notgedrungen verleugnen

muss; daraus wird gefolgert, dass eine Radikalisierung ihrer politischen Struktu-

ren als die richtige Antwort auf die gegenwärtige Legitimationskrise westlicher

Staaten betrachtet werden muss (Klein 2012: 206). Während hier Demokratie als

ein Gesellschaftsmodell gilt, welches durchaus das Potential zur Überwindung

der politischen Krisen der Gegenwart bereithält, wird von demokratiekritischen

Autor*innen3 Demokratie als ein im Kern ideologisches Unterfangen kritisiert,

dessen fundamentalistische Tendenzen radikal offengelegt werden müssen (Klein

2012: 206). Ähnliches lässt sich auf Seiten der normativ-universalistischen Demo-

kratietheorien nachzeichnen, indem metaphysische Konzeptionen, wie z.B. im

Anschluss an Kant, denen der nachmetaphysischen im Anschluss an Habermas

gegenübergestellt werden. Während Habermas wiederum mit guten Gründen

1 Vgl. für den Staat Reinhart Koselleck (Fn. 2), 98.

2 Zu nennen sind hier Autor*innen wie Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Étienne Balibar, Judith

Butler, Giorgio Agamben, Antonio Negri und Jean-Luc Nancy.

3 Zu nennen sind hier Autor*innen Alain Badiou, Slavoj Žižek und Jacques Rancière.
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als Vertreter radikaldemokratischer Vorstellungen (Nonhoff 2019) gelesen werden

kann.

Ungeachtet dieser zum Teil stark divergierenden Konzeptionen in beiden La-

gernwerdenhier dennoch einigeGrundannahmenzurweiteren vergleichendenBe-

trachtung pointiert diskutiert. Auchwenn dies niemals allen Ansätzen gerecht wer-

den kann, so lässt sich ein solcher Vergleich durch eine weiterführende Diskussi-

on auf metatheoretischer Ebene fruchtbar machen. Denn erst ein kategorisieren-

der Blick auf die theoretischen Strömungen selbst kann eine Aussage zu deren Gel-

tungshorizont ermöglichen.

II. Theoretische Ebene

Dafür werden zunächst auf der theoretischen Ebene einige der heiß umstrittenen

radikaldemokratischen Positionen und Kritiken betrachtet, um sie anschließend

mit den Positionen normativ-universalistischer Demokratietheorien zu verglei-

chen.

1. Radikale Demokratietheorien

Bei allenUnterschiedenzwischendenverschiedenen radikaldemokratischenAnsät-

zen lässt sich als eine gemeinsame Vorstellung hervorheben, dass radikale Demo-

kratietheorien die Kontingenz sozialer und politischer Ordnungen (Laclau 1990) be-

tonen und in diesemZusammenhang die Bedeutung vonDissens undKonflikt bei der

GestaltungdieserOrdnungen fürdemokratischePolitikherausstellen (Flügel-Mart-

insen 2022).Grundsätzlichwird als kontingent bezeichnet,was so oder auch anders

seinkönnte; fürdenhier verfolgtenZusammenhangbedeutet dies,dass soziale bzw.

politischeOrdnung immer auch anders institutionalisiert sein könnte undnicht auf

überhistorischenGründen,wie demgöttlichenWillen oder ökonomischenZwangs-

gesetzen beruht und immer auch veränderbar ist (Marchart 2019: 572).

Demokratie kann hiernach schlicht als eine Folge der sozialen Wahrnehmung

von Kontingenz verstanden werden (Flügel-Martinsen 2020:47). Als Modus des

Umgangs mit Kontingenz reagiert sie auf das Fehlen – oder historisch betrach-

tet den Verlust – vorgegebener festgelegter legitimatorischer Quellen (Flügel-

Martinsen 2020:47), wie wir sie z.B. von der mittelalterlichen Ordo kennen. Diese

Kontingenz gilt aber mitnichten als zu überwindendes Hindernis, sondern wird

vielmehr als basaler Bestandteil aller demokratischen Bemühungen festgehalten.

Trotz des inkludierten Verunsicherungspotentials dieser Kontingenz wird sie be-

grüßt als Möglichkeitsraum für emanzipatorische politische Kämpfe – will man

die Kontingenz begründungstheoretisch einhegen, geht auch das demokratische

Gestaltungspotential verloren (Flügel-Martinsen 2020:55).
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Wenn aber nun alles, auch der Maßstab demokratischer Prozesse, kontingent

ist, dannkann esweder eine erfahrbareQuellenoch eine bestimmbareBegründungslogik

für Demokratie geben. Demokratie, insbesondere radikale Demokratie, die gleich-

sam auf dem abwesenden Fundament sozialer Ordnung ruht, wäre dann umgekehrt

dadurchdefiniert,dass siedieUnmöglichkeit sozialerundpolitischerLetztbegründung

festschreibt (Marchart 2019: 575). Dies aber nicht etwa, indem sie sich zu Kontin-

genz in ein Verhältnis der Akzeptanz und zur ultimativen Grundlosigkeit sozialer

Ordnung in einVerhältnis der Affirmation setzt, ohnedabei zu vergessen,dass auch

kontingente Fundamente in einer demokratischenOrdnunggelegt und gegebenenfalls

verteidigt werdenmüssen (Marchart 2019: 575).

Weiter muss sich Demokratie auf eine grundsätzliche Offenheit einlassen (Flü-

gel-Martinsen 2020:58). Sie ist ein Abenteuer und ist in ihrer faktischen Dimension

wie auch als theoretische Idee jederzeit hinterfragbar. Es gibt keinen Anfang und

kein Ende und – vor allem – keinen begründungstheoretischen Hintergrund, dem

gegenüber sie Rechenschaft schuldig wäre. Eine Begründungslogik, die zu einer

legitimen Normativität als Ergebnis politischer Prozesse führt – wie sie ja gerade

normativ-universalistische Demokratietheorien verfolgen – wird als erstickend

und nur wieder neue Hegemonien institutionalisierend zurückgewiesen (Flügel-

Martinsen 2020:58; besonders kritischer Blick auf Insitutionen vgl. Agamben 2017).

So kann es auch keinen einheitlichen Grund, wie etwa dieWelt, die Sprache oder

die Substanz, einer sozio-politischen Gemeinschaft geben; stattdessen ist eine hete-

rogene Pluralität von Weltkonstruktionen und -rekonstruktionen, von idiosynkra-

tischen Verständigungs- und Artikulationsweisen bzw. überhaupt des Gebrauchs

symbolischer Medien anzunehmen (Niederberger 2006:250). In diesem Sinne ist

Demokratie grundlos – sie mag historisch gewachsen sein und greift auf kein be-

stimmtes normatives Fundament zurück (Flügel-Martinsen 2020:59). Auch wenn

die sich stets wandelbaren Grundlagen demokratischer Ordnungen geschaffen und

ggf. verteidigt werden können, ist weder auf einen einheitlichen Grund, noch auf

einenfiktivenKonsens abzustellen.Vielmehr sindmit einemhistorischenBlick die-

jenigen kontingenten Ein- und Ausschlüsse sowie die diskursiven Praktiken zu er-

fassen,die zur Bildung derGemeinschaften geführt haben,die sich uns in ihrer ver-

meintlichen Solidität und Natürlichkeit darbieten (Niederberger 2006:270).

Denn die Orientierung beispielsweise amKonsens als einem über das Faktische

hinausgehenden normativen demokratischen Standard beschränkt in der Kritik-

perspektive der Theorie radikaler Demokratie nicht nur das Handeln der demokra-

tischen Akteure, sondern sie führt letzten Endes zur Überflüssigkeit der Demokra-

tie überhaupt, da der Konsens quasi apriorisch von Autoritäten auslegbar ist und

somit die Notwendigkeit faktischen politischen Streits verschwindet (Niederberger

2006:269). Demokratie gibt also keine Standards für Praxen und Begründungsres-

sourcen vor, vielmehr müssen auch die Verfahren der Normbegründung selbst als

solche kritisch hinterfragt werden (vgl. Tully 2009).
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So ist es schließlich nicht der Konsens auf dem die Demokratie beruht und auf

den sie abzielt, sondern vielmehr der Streit und der aktive Konflikt (vgl. Balibar

2012: 11f.). Von hier aus lässt sich schließlich auch das Primat des Politischen als nicht

endende Auseinandersetzung verstehen.Denn das Politische bleibt demMenschen

irreduzibel zugewiesen (Abensour 2009:35), und beruht selbst auf dem Dissens

und dem Konflikt, während die kritisierte Konsensfixierung (Mouffe 2008) und

eine Fixierung auf rationale Argumente zu einer illegitimen Einschränkung des

Fragens und Infragestellens führt (Derrida 2003: 15f.). Dissens, Konflikt und Kampf

spielen im redikaldemokratischen Denken also nicht nur eine herausragende Rol-

le, sondern erscheinen als Grundmuster und Voraussetzungen der Verhandlung

politischer Ansprüche und als Konstitutionsbedingungen des Politischen schlecht-

hin (Vasilache 2019: 492) – auch wenn diese Hervorhebung des Dissenses von den

Autor*innen ganz unterschiedlich diskutiert wird. Denn während für Lefort, La-

clau, Mouffe und Rancière die positive Anerkennung von Dissens und Konflikt

für eine radikaldemokratische Ordnung konstitutiv und als notwendig erscheint,

schließen sich bei Foucault kaumdemokratietheoretischeÜberlegungen an und bei

Agamben werden Dissens, Konflikt und Kampf in ihren demokratiegefährdenden

Implikationen thematisiert (Vasilache 2019: 502).

DieHervorhebung desDissenses soll schließlich einen adäquateren Zugang zur

Demokratie ermöglichen. Denn radikale Demokratietheorien reklamieren für sich

selbst einerseits empirischmit Blick auf die widerstreitendeHeterogenität der fak-

tischen Interessenangemessener zu seinundandererseits derDemokratie eineKri-

tik entgegenhalten zu können, die es erlaubt, die Partikularität der jeweiligen Ver-

festigung von letzterer aufzuzeigen; dies wiederum trägt dazu bei, dass die demo-

kratischen Verhältnisse sich immer wieder neu zur Alterität undHeterogenität öff-

nen können (Niederberger 2006: 269).

Die Herausstellung des Politischen, dieGrundlosigkeit politisch-sozialer Ordnun-

gen, und die allgegenwärtige Möglichkeit eines Andersseinkönnens und einer Nicht-

berechenbarkeit, sowie das Fehlen normativer Standards sowie einer Letztbegründbarkeit

für demokratische Prozesse führt schließlich zur Demokratie als einer postessentia-

listischen Befragungspraxis (Flügel-Martinsen 2020: 75). Dabei bleiben radikale De-

mokratietheorien normativ nicht völlig sprachlos. Dennwenn radikale Demokratie-

theorien auch keine begründeten normativen Kategorien formulieren können, so

können ihre Interventionendennochgeradeaufder faktischenEbenenormativ sehr

folgenreich sein. Die Normativität radikaler Demokratietheorien lässt sich als fak-

tisches Ergebnis von kritischen Auseinandersetzungen beschreiben und eben nicht

als Begründungsressource.

Festgehaltenwerden kann, dass eben keine theoretischeEssenz desDemokratiebe-

griffs – aber immerhin ein konzeptionellerKern eines emanzipatorischenDemokratiever-

ständnisses ausgemacht werden kann, der die postessentialistische Forderung nach ei-
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ner stetenRevisionsbereitschaft im Lichte der Forderungen sozialer Bewegungen her-

ausstellt.

Bei der Betrachtung von Demokratie als einer postessentialistischen Befra-

gungspraxis mit all ihren Implikationen stellt sich unweigerlich die Frage, wie

sich radikale Demokratietheorien gegen die Gefahr einer demokratischen Selbst-

abschaffung und gegen die totalitären Versuchungen schützen können (anstatt

vieler Flügel-Martinsen 2020: 75). Die scharfe Abgrenzung zu rechtsextremen

Strömungen wird unter anderem damit begründet, dass die Rechtsextremen sich

nicht auf die Demokratie berufen dürften, weil sie dem Phantasma einer substan-

tiellen, xenophoben Vorstellung von Volk anhängen und dies in einer die Gewalt

verherrlichenden Sprache verfechten (Flügel-Martinsen 2020:134).

Diesen radikaldemokratischen Grundannahmen wird insbesondere eine selbst-

vergessene Normativität vorgeworfen.4 Und tatsächlich stellt sich unweigerlich die

Frage, inwiefern es radikaldemokratischen Ansätzen überhauptmöglich sein kann,

demokratische Prozesse mit Begriffen wie pluralistisch, inklusiv, gleiche Rechte und

gewaltfrei fundamental zu verweben, wenn doch jeder Maßstab und alle Inhalte

postfundamentalistisch zu erklären sind. Dies wird insbesondere bei der Abgren-

zung zumRechtspopulismus immerwieder kritisch angemerkt. Aufbauend auf der

These radikaler Kontingenz und damit der Gestaltungsoffenheit der Demokratie,

besteht also die Frage, wie sich eine bestimmte normative Position verteidigen

lassen soll, wenn alles berechtigterweise auch immer anders sein könnte (Ramin

2021: 337).Denn auf der einen Seite sollen radikaldemokratische Ansätze normative

Standards kennen (inklusiv, gewaltfrei etc.), und sogar bestimmte Fundamente

in einer demokratischen Ordnung gelegt und gegebenenfalls verteidigt werden

können (Marchart 2019: 575). Auf der anderen Seite werden diese Grundstrukturen

aber als die Auflösung von Standards der als hegemonial begriffenen Ordnung

gedacht (von Ramin 2021: 338). Zugespitzt kann keine wie auch immer geartete

inhaltliche Abgrenzung zum Rechtspopulismus die drängende theoretische Frage

beantworten,wie die Absage an alle Standards selbst als Standard dienen kann (von

Ramin 2021: 338).

Es stellt sich die Frage, ob radikaldemokratischeTheorienwesentlich gegenüber

stark verkürzten empirischen Demokratietheorien als erfahrungsgeleitete Bestim-

mung vonDemokratieverständnissen (vgl. Flügel-Martinsen 2020) undnormativen

als solchen auf die Begründung von Demokratiemodellen abzielenden, abgrenzbar

sind. Dafür müssen zunächst die Zusammenhänge nach einem Vergleich mit nor-

mativ-universalistischenTheorien auf dermetatheoretischenEbenediskutiertwer-

den.Hierfürwird zunächst der Abgleich von radikaldemokratischen Positionenmit

denen von ihnen kritisierten normativ-universalistischen vorgenommen.

4 Anstatt vieler siehe Buchstein/Flügel-Martinsen Debatte auf https://www.theorieblog.de/in-

dex.php/category/debatte/buchforen/
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2. Normativ-universalistische Demokratietheorien

Im Bereich der normativ-universalistischen Demokratietheorien lässt sich ebenso

eine mannigfache Vielfalt von Ansätzen finden. Dennoch scheint sich eine geteilte

Grundannahme abzuzeichnen: dieNotwendigkeit einer Rückkoppelung von empirischen,

normativ gehaltvollen Sachverhalten an die sie begründenden, normativen Grundprämissen.

AuchwennbeiHabermas zuRecht eine radikaldemokratischePerspektivität ge-

sehen wird (Nonhoff 2019), so muss er als ausgewiesener Vertreter einer normativ-

universalistischen Demokratietheorie gelesen werden. In normativ-universalisti-

schen Theorieansätzen werden die bewertenden Urteile, die in politischen Prozes-

sen vorgenommen werden, ebenso von ihren Entstehungskontexten geprägt und

schließlich auch hier nicht immer präjudiziert (Habermas 2009: 10).Allerdingswird

im Gegensatz zu radikaldemokratischen Ansätzen legitime Macht in Demokratien

kommunikativ erzeugt und administrativ verwendet,umRessourcen für dieVerfol-

gung kollektiver Ziele zu mobilisieren (Habermas 2009: 11). Politisches Handeln hat

nicht deshalb parteinehmendenCharakter,weil es wesentlichDezision ist, sondern

weil kollektiveFestlegungenunter Irrtumsrisiko in eineungewisseZukunft ausgrei-

fen (Habermas 2009: 11). Bei einer wohlwollenden Betrachtung beider Perspektiven

lassen sich bis hierhin durchaus Parallelen ausmachen.

Weiter ist PolitischesHandeln auf allen Stufender Entwicklung,Festlegungund

Durchführung kollektiv bindender Programme durch den internen Zusammenhang

von Parteinahme und Problemlösung ausgezeichnet (Habermas 2009: 11). Diesem Zu-

sammenhang tragen Inklusion und Deliberation als die beiden wesentlichen Merk-

male demokratischer Politik Rechnung (Habermas 2009: 11). Mit Blick auf die kriti-

sierteKonsensfixierung als gezielte Problemlösung scherenbereits hier einGroßteil

radikaldemokratischer Ansätze aus.

Schließlich ist das demokratische Verfahren weiter darauf angelegt, die kom-

munikativen Freiheiten aller Bürger zu entfesseln und deren Parteinahmen unter

Bedingungen diskursiverMeinungs- undWillensbildung in Produktivkräfte für die

legitime, das heißt zugleich interessenverallgemeinernde und effektive Selbsteinwir-

kung einer politisch organisierten Gesellschaft zu verwandeln (Habermas 2009: 11).

Spätestens bei der Interessenverallgemeinerungwird von radikaldemokratischen Posi-

tionenderKontingenzgedanke ebensowie dieHervorhebung vonDissens undKon-

flikt als Gegenkonzept in Stellung gebracht.

Es stellt sich nun auch hier die Frage, wie es mit der legitimen Erzeugung von

Normativität bestellt ist. Wenn bei den normativ-universalistischen Demokratie-

theorien Legitimität die Anerkennungswürdigkeit einer politischen Ordnung bedeutet

(Habermas 1976: 42), dienen Legitimationendazu,diesenAnspruch einzulösen,d.h.

zu zeigen, wie und warum bestehende (oder empfohlene) Institutionen geeignet

sind, legitimeMacht so einzusetzen, dass die für die Identität der Gesellschaft kon-

stitutivenWerte verwirklicht werden (Habermas 1976: 42).
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Ob Legitimationen überzeugen oder geglaubt werden, man denke an die totale

Offenheit der radikaldemokratischen Ansätze, hängt auch hier gewiss von empiri-

schen Motiven ab; aber diese Motive bilden – und das beschreibt die unüberwindbare

Trennlinie – sich nicht unabhängig von der formal zu analysierenden Rechtfertigungskraft

der Legitimationen selber; wir können auch sagen: vom Legitimationspotential oder

von den Gründen, die mobilisiert werden können (Habermas 1976: 42). Dasjenige

aber, was als Grund akzeptiert wird und konsenserzielende (versus Konsensfixie-

rung), und damit motivbildende Kraft hat, hängt vom jeweils geforderten Niveau

der Rechtfertigung ab (Habermas 1976: 42f.). Dieser Blick auf das Niveau der Recht-

fertigung bildet schließlich auch, wie sich noch zeigen wird, die Drehtür zur

metatheoretischen Ebene.

Mit Blick auf die nicht normativ-universalistisch begründendenTheorien wird

weiter festgehalten, dass die empiristische Vertauschung der Legitimität mit dem, was

man dafür hält, zwar sinnvolle soziologische Untersuchungen erlaubt (Habermas

1976: 55). Wenn der Objektbereich aber so gefasst wird, dass darin keine legitimen,

sondern nur noch für legitim gehaltene Ordnungen (Kontingenzthese) auftreten können,

wird der Zusammenhang, der beim kommunikativen Handeln zwischen Gründen und

Motiven besteht, aus der Analyse ausgeblendet; jedenfalls wird eine vom Aktor unab-

hängige Bewertung der Gründemethodisch ausgeschlossen (Habermas 1976: 55).

An eben dieser Stelle stehen sich beide Theorieströmungen diametral gegen-

über. Denn Demokratie ist den radikaldemokratischen Ansätzen folgend grundlos.

Sie hat kein Ziel und beruht auf keinem allgemeingültigen Fundament, sondern ist

ja gerade kontingent. Es gilt die reine Faktizität und eine vom Aktor unabhängige

Bewertung der Gründe wird dezidiert abgelehnt. Die jeweiligen Motive bleiben be-

liebig.

Weiter konkretisierend operiert die diskurstheoretische Lesart vonDemokratie

mit der begrifflichen Verschränkung der Prinzipien von Volkssouveränität und Men-

schenrechtenundverankertdieLegitimitätderGesetze–einschließlichderGrundge-

setze, die die Gesetzesherrschaft begründen – in der legitimitätserzeugendenKraft

des zugleich deliberativen und vertretungsgerechtenCharakters der imVerfassungs-

staat institutionalisiertenVerfahren demokratischerMeinungs- undWillensbildung (Haber-

mas 2004: 138f.).Ebendies beschreibt par excellence dieErstickungsgefahrhegemonia-

ler demokratischer Inhalte wie Standards.

Eindeutige negative Pflichten einer universalistischen Gerechtigkeitsmoral (Me-

tatheorie) – die Pflicht zur Unterlassung von Angriffskriegen und von Mensch-

heitsverbrechen (Theorieebene) – bilden letztlich auch den Maßstab für die po-

litischen Entscheidungen der Weltorganisation (Habermas 2004: 142). Gerade

aber eine solche Grundlegung von allgemeingültigen Maßstäben soll durch eine

postfundamentalistische Sichtweise überwunden werden. Während normativ-

universalistische Theorien auf die Vermutung abstellen, dass Legitimität und die

Bereitschaft, einer legitimen Ordnung Folge zu leisten, etwas mit der Motivation
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durch gute Gründe zu tun haben (Habermas 1976: 55). Ob Gründe gute Gründe sind,

lässt sich hiernach aber nur in der performativen Einstellung des Teilnehmers an einer

Argumentation feststellen, nicht durch die neutrale Beobachtung dessen, was dieser

oder jener Diskursteilnehmer für gute Gründe hält (Habermas 1976: 55). Während

radikaldemokratische Theorien gerade auf die reine Faktizität und Beobachtung

politischer Prozesse abstellen.

Dieser Wechsel der Beobachter- zur Teilnehmerperspektive macht den neural-

gischen Punkt sichtbar. Denn er spiegelt beide Theoriestränge auf der metatheore-

tischen Ebene und beleuchtet damit die zu unterscheidenden Kategorien: nämlich

dieDeskriptive und Präskriptive. In ihren Extremformenwerden hier zwei Demokra-

tiebegriffe bestimmt: der empiristische und der normativistische – der eine ist so-

zialwissenschaftlich anwendbar, aber unbefriedigend, weil er vom systematischen

Gewicht der Geltungsgründe abstrahiert; der anderewäre in dieserHinsicht befrie-

digend, ist aber wegen desmetaphysischen Kontextes, in den er eingebettet ist, un-

haltbar (Habermas 1976: 58).

III. Metatheoretische Ebene

Will man von den Auseinandersetzungen auf theoretischer Ebene zum metatheo-

retischen Blick auf diese Auseinandersetzungen gelangen, muss also die Stufe der

normativen Begründbarkeit genommen werden.

1. Begründbarkeit

Im Anschluss an den Positivismusstreit kann bei einer Argumentation für oder

gegen praktische Orientierungen zum einen auf subjektive Dezisionen oder

Werthaltungen (vgl. Weber 2005 und Jellinek 1976) als letzte Voraussetzungen

zurückgegriffen werden – zum anderen stehen demgegenüber die Bemühungen

um Verfahren und Bedingungen einer transsubjektiven und eben universellen Be-

gründung von Handlungsorientierungen (Kambartel 2004: 510). Ob partikular

oder universell, es muss eine zustimmungsfähige (rationale) Begründung bzw.

Rechtfertigung der Normen vorliegen, denn diese gewinnen nur durch die An-

erkennung der Normunterworfenen an Geltungskraft. An dieser Stelle sind die

radikalen Demokratietheorien trotz aller kritischen Anti-Begründungsrethorik

noch nicht unausweichlich ausgestiegen. Vielmehr muss vergegenwärtigt werden,

daß die Begründbarkeit von Normen in ihrer Art und Weise Argumentationslo-

giken umschließt, die bereits die Grenzen der Geltungskraft beschreiben. Normen

müssen begründet sein, wenn sie anerkannt sein sollen. Auch das Infragestellen von

eingeübten und hegemonialen demokratischen Verfahrensweisen muss Gründe

anführen, wenn es denn eine kritisierende Stoßrichtung einnehmen will. Dies
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bedeutet jedoch nicht, dass Normen nicht auch durch Sozialisation und alltägliche

Anwendung wie auch den permanenten Streit um die Einrichtung gesellschaftli-

cher Ordnung, Geltungskraft erlangen können (Nida-Rümelin 2011). Wird diese

Norm strittig, müssen auch im kritischen Diskurs Begründungen angeführt wer-

den. Werden allerdings universelle Normen begründet, müssen die Bedingungen

des rationalen Begründungsprozesses an alle Teilnehmer geknüpft werden, damit

die Norm eben an Verallgemeinerbarkeit gegenüber den Teilnehmern gewinnen kann.

Dies kann in unterschiedlicherWeise konzeptualisiert werden (Zucca-Soest 2012).

2. Zwei Dimensionen

Die Frage nach der Universalität von Normen spitzt den grundsätzlichen Dissens

der sich gegenüberstehenden Zugänge (Zucca-Soest 2020) universeller (normativ-

universeller) und damitmetatheoretisch gesprochen präskriptiver und relativistischer

(normativ-partikularer) und damit deskriptiver Art schließlich zu. Denn an dieser

Stelle muss Auskunft darüber gegeben werden, nach welcher Begründungslogik

Normen einenGeltungsanspruch erheben können.Die Frage nach derUniversalität

von Normen befindet sich damit im Widerstreit zwischen universalistischen und

relativistischen Konzeptionen der Ethik (Mastronardi 2010: 187). Spannend ist hier

die herausstechende Position von Badiou, der in seinen jüngeren Schriften u.a.De-

mokratie als politische Präskription der Gleichheit beschreibt (Badiou 2003). Auch

dieses Verständnis macht die Verortung von Badious Denken im Feld der radikalen

Demokratietheorie trotz gemeinsamer Strukturmerkmale schwierig (Hollendung

2019: 206).

2.1 Präskriptive Dimension (normativ-universalistisch)

In einer starken Fassung der normativ-universalistischen Zugänge wird darauf ab-

gestellt, dass die Existenz von universellen Normen, d.h. solcher Normen, welche

räumlich und zeitlich unbeschränkt und damit für die ganzeWelt einheitlich gelten

sollen (Mastronardi 2010: 187). An dieser Stelle wird zu Recht nicht nur von radikal-

demokratischer Seite eine Metaphysikkritik geäußert.

In einer schwachen Fassung behaupten sie, für ihre Normen universalistische

Gründe anführen zu können, d.h. solche, welche bei Vertretern aller Kulturen

und Zeiten Anerkennung verdienen. In dieser zweiten Fassung gelten die Nor-

men zwar nicht für alle Menschen und alle Situationen der Welt gleichermaßen,

müssen aber von allen Menschen für konkrete Situationen anerkannt werden

können (Mastronardi 2010: 187). Hier geht es offensichtlich um nachmetaphysische

Begründungslogiken.

DieserpräskriptiveZuganggehtdavonaus,dassdienormativeKraft vonWerten

undNormen rational begründbar ist. Auchwenn die Vertreter dieser Grundannahme

dabei sehr in ihren jeweiligen Positionen divergieren, nimmt diese kognitivistische
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Perspektive (Grewendorf/Meggle 1974: 7) die Intentionalität der Sprache und damit

zugleich einen möglichen Rationalitätsanspruch der Sprachverwendung an. Es geht

hierumdieBedeutungvon inhaltlichenmoralischenSchlussfolgerungen,die indie-

sem Sinne nicht falsifizierbar sind, sondern deren Geltungskriterium als gerecht-

fertigt oder ungerechtfertigt benannt werden kann (Grewendorf/Meggle 1974: 7).

Mit präskriptivwird eine vorschreibende oder empfehlendeBedeutung von sprachli-

chen Ausdrücken (z.B. gut, richtig) benannt (Vossenkuhl 2007: 1265). Dieser Bedeu-

tung liegt eineWertung zugrunde, die sich nicht allein aus dem Begriff des Gegen-

standes oder den Handlungen, die bewertet werden, erkennen lässt (sog. Nonko-

gnitivismus) (Grewendorf/Meggle 1974: 7). Eine Verbindlichkeit immoralischen Sinn

entsteht hier also,wenn ihrGehaltmit einemKriteriumderNormativität (z.B.kate-

gorischer Imperativ) legitimierbar ist (Grewendorf/Meggle 1974: 7f.). Hare versteht

die PräskriptivitätmoralischerUrteile als eng verknüpftmit dermenschlichen Frei-

heit, unabhängig von naturalistischen Determinanten moralische Überzeugungen

bilden zu können (Vossenkuhl 2007: 1265). Da Überzeugungen nicht immer auf ver-

nünftige Weise gebildet werden, ist zwischen dieser Freiheit und der Rationalität

der Überzeugungen ein Widerspruch möglich (Grewendorf/Meggle 1974: 7). Hare

sieht in der Überwindung diesesWiderspruchs gerade die Aufgabe einer rationalen

ethischen Argumentation (Hare 1963: 2f.). Diese präskriptive Sphäre gibt dabei wei-

ten Raum für unterschiedliche Auffassungen von Vernunft. Das große Projekt der

Moderne zielt nun aber auf die Überwindung von reinen Vernunftbegriffen und a

priorischen Erkenntniskonstruktionen ab, wie sie im deutschen Idealismus zu fin-

den sind. Die anspruchsvolle Aufgabe besteht hiernach in der Formulierung eines

Vernunftbegriffs, der dieRationalität der Verständigung in dermodernenGesellschaft

begründet, in der sozialen Realität verankert ist und dabei die Grundprämissen der

präskriptiven Sphäre nicht unterläuft.

2.2 Deskriptive Dimension (normativ-partikular)

Die normativ-partikularen Ansätze der deskriptiven Dimension vertreten einen rela-

tivistischen Standpunkt. Sie bestreiten die Möglichkeit, universale Normen begrün-

den zu können, und anerkennen nur kulturbedingte, wandelbare eben kontingente

Werte. Für sie könnenNormenweder universell gültig sein noch für konkrete Situa-

tionen universalistisch begründet werden.Alles Normative ist kulturell und situativ

(Mastronardi 2010: 187). Eben diesen Grundannahmen folgen die radikaldemokra-

tischen Ansätze, die anstatt von der universellen Gültigkeit von Normen von einer

totalen Offenheit und Kontingenz ausgehen und durch das Fehlen eines bestimm-

ten normativen Fundaments auch jedwede normative Begründbarkeit ablehnen.
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Bei diesem nonkognitivistischenZugang5 geht es darum, festzuhalten,welchemo-

ralische Positionen tatsächlich vertreten werden. Aus radikaldemokratischer Per-

spektive wird der Fokus hier auf die aktive Befragungspraxis, den Dissens, das Po-

litische und den Streit gerichtet. Solche Positionen werden dabei aus der Beobach-

terperspektivebeschrieben (Zucca-Soest 2020:231).MoralischeUrteilebefindensich

hier in deskriptiven Kontext-Bedingungen und ihr Geltungskriterium ist demnach

falsifizierbar (Grewendorf/Meggle 1974: 7). Ob Sätze moralischer Art »wahr« sind,

hängt hier davon ab, welche moralischen Ansichten tatsächlich vertreten werden

(Grewendorf/Meggle 1974: 7). Die vielleicht stärkste theoretische Konkretisierung

dieser metatheoretischen Grundannahmen ist die Theorie der normativen Kraft des

Faktischen, die eindrucksvoll bereits von Georg Jellinek (Jellinek 1976) ausgearbeitet

wurde.

Aber auch hier gilt: das Berichten von tatsächlich vorliegendenmoralischen An-

sichten, also die Ergebnisse derBefragung–als dezisionistisches Produkt–können

keine weitere Verpflichtung begründen. Auch die Ansätze, die an das Konzept der

normativen Kraft des Faktischen – also der normativen Wirksamkeit – anschließen,

müssen diesem inhärent partikularen Geltungsanspruch von Normen (Institutio-

nen) verhaftet bleiben. Denn auch wenn die Überzeugung oder die Kritik von dem

Faktischen zu etwas Normativem führt (Jellinek 1976: 338), so ist der Grund der nor-

mativen Kraft des Faktischen nicht in einer bewussten oder unbewussten Vernünf-

tigkeit zu suchen,wie dies gerade die präskriptiveGegenposition zu behaupten ver-

sucht.Vielmehrwird derGrund aus demWirken dermenschlichenNatur einer kul-

turell verfestigten partikularen Gemeinschaft (Jellinek 1976: 343 ebensoWeber 2005:

157, 564) gewonnen. Eine komplexe Interaktion der Gemeinschaftsmitglieder führt

hier zu einer Institution als sozialem Ergebnis, das so auch Festigkeit und weite-

re Geltungskraft nach sich zieht. Nach diesem von Max Weber und Georg Jellinek

akzentuierten Ansatz muss sich die Gemeinschaft in dem von ihnen beschriebenen

Interaktionsprozess auf Werte und Normen – wie auch immer geeinigt haben, sie

praktizieren und ihnen durch ihre weitere Anerkennung normative Geltungskraft

verschaffen bzw. erhalten. Auch die Idee von der Implementierung bestimmter (ge-

rechter) Interaktionsprozesse oder -sphären als Legitimationsbasis ist diesem Ty-

pus zuzuordnen.

Allen Vertretern dieser kategorialen Grundannahmen ist die strukturimmanente

GrenzedesFaktischengemein.Esmussbei derBeschreibungeiner faktischen sozialen

Gemeinschaft bleiben – ohne Geltungsanspruch für andere Gemeinschaften. Der

Versuch, so etwas wie Menschenrechte oder demokratische Strukturen begründen

zu wollen, ohne das Vorliegen einer globalen Gemeinschaft in Betracht zu ziehen,

muss scheitern. Die Frage nach der veranschlagten intrinsischen Intersubjektivität

5 Zu einer ausführlichen Untersuchung zwischen kognitivistischen und nonkognitivistischen

Ansätzen siehe Zucca-Soest 2012.
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von Normen wie auch nach der interaktionsfolgenrelevanten Verbindlichkeit wird

nicht gesehen bzw. nicht hinreichend geklärt, sondern kann nur ex post aus der Be-

obachterperspektive des Sozialwissenschaftlers festgehalten werden.

Wenn also eine Norm kraft ihrer Anerkennungspraxis zu einem akzeptierten Stan-

dard oder Maßstab des eigenen Handelns und die Normbefolgung zu einer Pflicht,

sowie deren Nichterfüllung als ein Grund für Kritik (Hinsch 2008) betrachtet wird

(pluralistisch, inklusiv, gewaltfrei) – dann kann für diese kein Richtigkeitsanspruch

begründet werden. Erst die Diskussion von Richtigkeitskriterien – also z.B. die

Frage warum demokratische Prozesse eigentlich inklusiv sein sollten – könnte eine

vom (Legitimitäts-)Glauben losgelöste Begriffsbestimmung möglich machen (Zuc-

ca-Soest 2020: 232). An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass in der

Legitimitätsliteratur diese Form der Normativität oftmals einer empirischen/de-

skriptiven gegenübergestellt wird.Dies lässt sich nach einer begründungslogischen

Reflexion nicht halten. Daher verursacht eine solche Zuweisung große Missver-

ständnisse im wissenschaftlichen Diskurs (Zucca-Soest 2020: 233).

IV. Konsequenzen der metatheoretischen Betrachtung

Die Herausstellung des Politischen, die Grundlosigkeit politisch-sozialer Ordnun-

gen, die allgegenwärtige Kontingenz und die Ablehnung einer Letztbegründung

führt also schließlich zu einer Demokratiekonzeption, verstanden als einer postes-

sentialistischen Befragungspraxis.

Wenn Kontingenz einen Möglichkeitsraum für emanzipatorische politische

Kämpfe eröffnen soll – und dies ohne begründenden Rückgriff auf ein bestimmtes

normatives Fundament – dann impliziert dieser Zugriff einen relativistischen

Geltungshorizont, und zwar mit allen Stärken und immanenten Begrenzungen.

Denn eine Begründungslogik, die diese relativistische Begrenzung überwinden

könnte – die zu normativ-universell begründeten Ergebnissen politischer Prozesse

führt – wird als erstickend und nur wieder neue Hegemonien institutionalisierend

zurückgewiesen (vgl. Flügel-Martinsen 2020: 58). Dennoch bleiben ja radikale De-

mokratietheorien normativ nicht völlig sprachlos. Die Normativität radikaler De-

mokratietheorien gehört kategorisch zu denNormativitätsansprüchen, die sich der

normativen Kraft des Faktischen zuordnen lassen.

Die aufgeworfene Frage, wie sich bei so viel Beliebigkeit, radikale Demokratie-

theorien gegen die Gefahr einer demokratischen Selbstabschaffung und gegen die

totalitärenVersuchungen schützen können sollen (Flügel-Martinsen 2020: 75), stellt

sich unweigerlich. Diese Frage verweist auf den nicht zu hintergehenden tieferlie-

genden Bedeutungszusammenhang von Normativität. Die scharfe Abgrenzung zu

rechtsextremen Strömungen überWertewie Pluralität, Inklusivität etc., können als

normativ-partikularistische Anforderungen nicht weiter begründet werden. Man
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kann höchsten argumentieren, dass sich in dem kontingenten historisch-kulturel-

len Zusammenhang dies oder jenes als (hegemoniale) Vorstellung von Demokratie

herauskristallisiert hat.

Radikaldemokratische Theorien stellen also darauf ab, dass alles ergebnisoffen

ist – auf der inhaltlichen Ebene wie auch mit Blick auf die Verfahrensregeln demo-

kratischerProzesseunddamitdesDissensesundderAuseinandersetzung selbst.Es

kannkeinedemokratischeEssenz festgestelltwerden. ImAnschluss andie vorange-

gangenen Ausführungen können allerdings auch solche Bestimmungen für Demo-

kratie(-theorien) wie Pluralismus, keine substantielle, xenophobe Vorstellung von

Volk etc. keinen begründbaren Geltungsanspruch erheben.

Da ja die Verfahrensregeln selbst hinterfragbar sein müssen und dies ohne

Rückgriff auf Rationalität, Vernunft oder höhergelagerte Normativität, muss es

der Argumentation radikaler Demokratietheorien widersprechen, rechtsradikalen

Kritiken das Recht abzusprechen, sich als Teil des Politischen und als Variante

radikaler Demokratietheorie zu verstehen.

Darüber hinaus gibt es noch sprachtheoretische Einlassungen, die nicht igno-

riert werden können.DennKritisieren als in Frage stellenbedeutet auch als ganz prak-

tischeAktivität eine prüfendeBeurteilung.Wennetwaskritisiertwird,dannfindet im-

mer eine, in diesem Fall negative, Bewertung statt. Zu einer Bewertung gehört aber

immer auch ein Referenzwert oder einMaßstab.

Es stellt sich also nicht nur die Frage, woher der Bewertungsmaßstab für die

Kritik radikaler Demokratietheoretiker*innen – und das jenseits von normativ-be-

gründenden Ansätzen und rein deskriptiv-empirischen – kommt, sondern esmuss

vielmehr festgehaltenwerden, dass jeder Kritik ein Bewertungsmaßstab notwendi-

gerWeise innewohnt.Mit Blick auf das Politische ist jedweder Bewertungsmaßstab

hochgradignormativ; unddas,umesklarzustellen,nicht imSinnevonnormativ fol-

genreich oder normativ wirksam, sondern imSinne von demabgelehnten begründe-

ten normativenGehalt.Umzu kritisieren,müssenGründe anhand eines Bewertungs-

maßstabes angeführt werden – damit handelt es sich nicht nur um normative Fol-

gen auf der inhaltlichen Ebene, sondern der Methodologie radikaldemokratischer

Theorien selbst liegt eine, wenn auch selbstvergessene Normativität zu Grunde.

Um nun Demokratie als solche – und auch demokratische Theorien – in ihrer

Mehrdimensionalität betrachten zu können,mussman sich auch durch einen Blick

auf die metatheoretische Ebene informieren lassen. Denn Demokratie(-theorie)

lässt sich weder ausschließlich in ihrer rein theoretischen Dimension noch aus-

schließlich in ihrer rein empirischen Dimension angemessen entschlüsseln. Die

Schwierigkeit des Demokratiebegriffs besteht ja gerade in der immer schon ge-

gebenen Überlappung dieser beiden Dimensionen. Vereinfacht gesagt lässt sich

Demokratie nur durch einen Blick auf die Schnittstelle vonTheorie und Praxis we-

sentlich betrachten.Ein Zugang, der die jeweils andereDimension nicht inkludiert,

muss verkürzt bleiben. Denn zwischen beiden Dimensionen bestehen Austausch-
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beziehungen – und das immer schon. Theoretische Überlegungen formulieren die

Begründungsformeln politischer Ordnungen, und politische Institutionen und

Prozesse – auch die Prozesse des Politischen als Streit um die Einrichtung gesell-

schaftlicher Ordnung – bieten Anlässe zur theoretischen Reflexion (vgl. Peter 2010:

22). Diese Prozesse beschreiben die wechselseitige Bezogenheit beider Sphären. Es

handelt sich um ein nicht auflösbares dynamisches Spannungsverhältnis von in der

sozialen Realität empirisch abbildbaren demokratischen Prozessen einerseits und

Demokratie als normativer Begründungskategorie andererseits (Zucca-Soest 2020:

230).

Nach dieser scharfen Kritik an radikaldemokratischen Einlassungen stellt sich

die Frage, ob diese grundsätzlich abzulehnen sind. In Anbetracht einer hoch inter-

dependenten Welt und diversen Gesellschaften muss der kritische Blick auch auf

demokratische Hegemonien unbedingt hervorgehoben werden. Gerade die aktu-

ellen Mehrfach-Krisen demokratischer Gesellschaften zeigen dringlichst auf, wie

notwendig ein inklusiver Diskurs gerademitmarginalisierten Gruppen ist.Das Po-

litische, im Sinne eines Streitens um die Werte und Normen einer gemeinsam ge-

teilten Welt, darf nicht in einer endlos institutionalisierten demokratischen Praxis

versiegen. Einen überzeugenden Geltungsanspruch und damit Wirksamkeit in der

realenWelt können radikaldemokratische Ansätze aber nur erlangen,wenn sie sich

metatheoretisch informiert positionieren.
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